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Finanzverwaltung 
 
 
 
Turmrenovierung ev. Kirche Suppingen 
Zuschuss der Stadt Laichingen 
 
 
 
1 Vorlage 

An den Ortschaftsrat Suppingen zur Anhörung am 3.11.2017 (öffentlich) 
 
An den Gemeinderat zur Beschlussfassung am 27.11.2017 (öffentlich) 

 
 
2 Sachdarstellung 

 
Die bürgerliche Gemeinde (Stadt Laichingen) trägt nach der Urkunde betreffend 
die Übergabe des Vermögens der Stiftungspflege an den Kirchengemeinderat 
vom 12. November 1892 die Hälfte der Kosten für die Instandhaltung des Turms, 
der Uhr und der Glocken. Diese Verpflichtungen haben bis heute Bestand. 
 
Die evangelische Kirchengemeinde Suppingen hat am 27. August 2016 der 
Ortsverwaltung Suppingen mitgeteilt, dass eine Renovierung des Kirchturms in 
Suppingen notwendig ist.  
 
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach der Kostenschätzung vom 16. 
August 2016 des Architekten Stolz insgesamt 120.000 Euro. Nach Angaben der 
ev. Kirchengemeinde Suppingen entsprechen die Kosten der Kostenschätzung 
den Kosten einer Kostenberechnung, sodass keine separate Kostenberechnung 
erstellt wurde. Der Anteil der Stadt Laichingen beträgt 60.000 Euro. Die Mittel 
sind im HH-Plan unter der HH-Stelle 2.3700.9880 veranschlagt. 
 
Frau Lamparter von der ev. Kirchengemeinde Suppingen und Architekt Stolz 
werden in der Sitzung anwesend sein und die Maßnahme vorstellen. 

 
 
3 Beschlussvorschlag 

 
Die Stadt Laichingen gewährt der evangelischen Kirchengemeinde Suppingen 
auf Grundlage der beigefügten Kostenschätzung vom 16. August 2016 einen 
Zuschuss von 60.000 Euro für die Renovierung des Kirchturms. 
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Laichingen, den 23. Oktober 2017 
 
 
Gefertigt:  Gesehen: 
 
 
 
 Eppler  Kaufmann 
 Amtsleiter  Bürgermeister 
 
Anlagen: 
E-Mail Frau Lamparter an die OV Suppingen 
Kostenschätzung Architekt Stolz vom 16. August 2016 


